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zialistischen Sowjetrepubliken und die Provisorische Re
gierung der Französischen Republik, übernehmen hiermit 
die höchste Autorität hinsichtlich Deutschlands, ein
schließlich aller Machtvollkommenheiten, die der Deut
schen Regierung, dem Oberkommandö der Wehrmacht 
und allen staatlichen, städtischen oder örtlichen Regie
rungen oder Behörden zustehen. Die Übernahme, zu den 
vorstehend genannten Zwecken, der besagten Autorität 
und Machtvollkommenheiten bewirkt nicht die Annektie
rung Deutschlands.

Die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der 
Vereinigten Staaten von Amerika, der Union der So
zialistischen Sowjetrepubliken und die Provisorische Re
gierung der Französischen Republik werden später die 
Grenzen Deutschlands oder irgendeines Teiles Deutsch
lands und die rechtliche Stellung Deutschlands oder 
irgendeines Gebietes, das gegenwärtig einen Teil deut
schen Gebietes bildet, festlegen.

'Kraft der höchsten Autorität und der Machtvollkom- 
. menheiten, die die vier Regierungen auf diese Weise 

übernommen haben, verkünden die Alliierten Vertreter 
die folgenden Forderungen, die sich aus der vollständigen 
Niederlage und der bedingungslosen Kapitulation Deutsch
lands ergeben und denen Deutschland nachzukommen 
verpflichtet ist:

A r t i k e l  1

Deutschland und alle deutschen Behörden des 
Heeres, der Kriegsmarine und der Luftwaffe und alle 
Streitkräfte unter deutschem Befehl stellen sofort auf 
allen Kriegsschauplätzen die Feindseligkeiten gegen die 
Streitkräfte der Vereinigten Nationen zu Lande, zu 
Wasser und in' der Luft ein.

A r t i k e l  2
(a) Sämtliche deutschen oder von Deutschland be

herrschten Streitkräfte, einschließlich Land-, Luft-, Flug
abwehr- und Seestreitkräfte, die Schutzstaffeln, die 

' Sturmabteilungen, die Geheime Staatspolizei und alle 
sonstigen mit Waffen ausgerüsteten Verbände und Hilfs
organisationen, wo sie sich auch -immer befinden mögen, 
werden restlos entwaffnet, indem sie Waffen und Gerät 
an die örtlichen Alliierten Befehlshaber bzw. an die von 
den Alliierten Vertretern namhaft zu machenden Offi
ziere abliefern.

•(b) Nach dem Ermessen des Obersten Befehlshabers 
der Streitkräfte des betreffenden Alliierten Staates wird, 
bis weitere Entscheidungen getroffen werden, das Per
sonal der Verbände und Einheiten sämtlicher im Ab
satz (a) bezeichneten Streitkräfte für Kriegsgefangene er-it
klärt und unterliegt den von den' betreffenden Alliierten 
Vertretern festzulegenden Bestimmungen und Weisungen!

(c) Sämtliche .im Absatz (a) bezeichneten Streit
kräfte, wo sie sich auch immer befinden mögen, verblei-

<____________________

ben bis zur Erteilung von Anweisungen der Alliierten 
Vertreter an ihren jeweiligen Stellen.

(d) Gemäß' den von den Alliierten Vertretern zu er-c
teilenden Anweisdngen räumen die genannten Streit-., 
kräfte sämtliche außerhalb der deutschen Grenzen, so 
wie diese am 3i. Dezember 1937 bestanden, liegenden 
Gebiets. '

(e) Zivile Polizeiabteilungen, die zum Zwecke der 
Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung und der Lei
stung des Wachdienstes nur mit Handwaffen auszurüsten 
sind, werden von den Alliierten Vertretern bestimmt.

A r t i k e l  3

(a) Alle Militär-, Marine- und Zivilflugzeuge je- 
Art und jeder Nationalität, die sich in Deutschland oi 
in von Deutschland besetzten oder beherrschten Gebie 
und Gewässern befinden, verbleiben bis zur Erteilung -v 
weiteren Anweisungen auf dem Boden bzw. auf dem 
Wasser oder an Bord der Schiffe. Ausgenommen sind die 
in Alliierten Diensten stehenden Flugzeuge.

(b) Alle deutschen oder von Deutschland beherrsch
ten Flugzeuge, die sich auf oder über Gebieten und Ge
wässern außerhalb des deutschen Machtgebietes befinden, 
haben sich sofort nach Deutschland oder an irgendeinen 
anderen von den Alliierten Vertretern zu bestimmenden 
Qrt zu begeben.

A r t i k e l  4

(a) Alle deutschen und von Deutschland beherrsch
ten über- und .Unterwasserkriegsschiffe, Marinehilfs
fahrzeuge, Handelsschiffe und sonstigen Wasserfahrzeuge, 
wo sie sich zur Zeit der Abgabe dieser Deklaration auch 
immer befinden mögen, sowie alle anderen-in deutschen 
Häfen befindlichen Handelsschiffe jeder Nationalität 
haben in den von den Alliierten Vertretern zu bestim
menden Häfen oder Stützpunkten zu verbleiben bzw. sich 
sofort dorthin zu begeben. Die Besatzungen der genann
ten Fahrzeuge bleiben bis zur Erteilung weiterer Anwei
sungen an Bord.

(b) Alle Schiffe und sonstigen Wasserfahrzeuge der 
Vereinigten Nationen, die zur Zeit der Abgabe dieser 
Deklaration, gleichgültig ob der Rechtstitel nach pri
sengerichtlichen oder sonstigen Verfahren übertragen 
worden ist, zur Verfügung Deutschlands stehen oder von 
Deutschland beherrscht sind, begeben sich an die von 
den Alliierten Vertretern zu bestimmenden Häfen oder 
Stützpunkte, und zwar zu den Zeiten, die ebenfalls von 
den Alliierten Vertretern bestimmt werden.

„ . A r t i k e l  5

(a) Alle oder jeder einzelne der folgenden Gegen
stände im Besitz der deutschen Streitkräfte oder unter
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